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Deshalb ist in der Betreuungstätigkeit davon auszugehen,
daß nichts zur Routine werden darf, daß sich der Be
treuer allen Fragen der Bildung und Erziehung immer wie
der neu stellen muß, handelt es sich doch hierbei um 
einen ständigen lebendigen. Prozeß, Für die Herausbildung 
von Überzeugungen., Einstellungen und Vdrtialtetisveo.s%h
reicht es nicht aus, den ffja§|â ihge.s teilt ©fthÄngehÖrigen 
nur die Anf o r d e u h , s ^ r e r g p d ^ i t i s ch-opera.trven Si
cherung s- und Ko^tr%i'ldfcätigkeit zu verdeutlichen, ohne 
zugleich mit ihnen über die Aufgaben und Probleme zu spre 
chen, die noch bewältigt werden müssen. Die Tätigkeit des 
Betreuers läßt sich nicht auf Belehrungen reduzieren, sie 
erfordert, den neueinges teilten Angehörigen, zu einem ak
tiven Verhalten zu erziehen.

Dabei ist eine der schwierigsten Fragen, die, "wie wir in 
der gesamten. Betreuungstätigkeit noch besser den einzel
nen neuoingestellten Angehörigen berücksichtigen, wie 
zeitweilige Schwierigkeiten bei einzelnen durch den Bc- 
treuer rechtzeitig erkannt und gemeinsam überwunden wer
den können, aber auch, wie individuelle Fähigkeiten und 
Begabungen zu entwickeln und zu fördern sind. Die Tätig
keit des Betreuers verlangt persönliches Engagement, ho
hes Pf lichtgef übJ., eine klare klassenmäßige Position. Da
rauf beruht seine Autorität, von der wesentlich der Er
folg der Betreuungstätigkeit abhängt.
Anknüpfend an die bereits im Punkt 2.2, getroffenen Aus - 
sagen über d.ie Rolle dcsKollektivs und die darin beste
henden Beziehungen, muß die Feststellung unterstrichen 
werden, daß ein Kollektiv umso stärker ausgeprägt ist, 
je stärker sich der Betreuer engagiert, seine individuel
len. Fähigkeiten zur Geltung kommen, und daß nur in einem 
kollektiv, in dem jeder gefordert und gefördert wird, 
sich die individuellen Fähigkeiten, entfalten. H e  ein
gangs festgesteilt wurde, ist der Betreuer nur wenige
Jahre alte] .s der noucingestellte Angehörige? und so


